
BUNDESVERFASSUNGSGERICHT

- 1 BvR 3046/15 -

- 1 BvR 3084/15 -

- 1 BvR 892/16 -

- 1 BvR 893/16 -

- 1 BvR 910/16 -

In den Verfahren
über

die Verfassungsbeschwerden

I. des Herrn N…,

gegen a) den Beschluss des Sozialgerichts Frankfurt (Oder) vom 12. November
2015 - S 17 AS 1016/15 RG -,

b) den Beschluss des Sozialgerichts Frankfurt (Oder) vom 28. April 2015 -
S 17 AS 501/15 ER -

- 1 BvR 3046/15 -,

II. 1. des Herrn N…,

2. der Frau N…,

3. des Minderjährigen N…,
gesetzlich vertreten durch die Eltern,

gegen a) den Beschluss des Sozialgerichts Frankfurt (Oder) vom 12. November
2015 - S 17 AS 1858/15 ERRG -,

b) den Beschluss des Sozialgerichts Frankfurt (Oder) vom 7. September
2015 - S 17 AS 415/15 ER -

- 1 BvR 3084/15 -,

III. 1. des Herrn N…,

2. der Frau N…,

3. des Minderjährigen N…,
gesetzlich vertreten durch die Eltern,
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gegen a) den Beschluss des Sozialgerichts Frankfurt (Oder) vom 21. März 2016 -
S 17 AS 308/16 ER RG -,

b) den Beschluss des Sozialgerichts Frankfurt (Oder) vom 26. Januar
2016 - S 17 AS 1891/15 ER -

- 1 BvR 892/16 -,

IV. 1. des Herrn N…,

2. der Frau N…,

3. des Minderjährigen N…,
gesetzlich vertreten durch die Eltern,

gegen a) den Beschluss des Sozialgerichts Frankfurt (Oder) vom 21. März 2016 -
S 17 AS 307/16 ER RG -,

b) den Beschluss des Sozialgerichts Frankfurt (Oder) vom 28. Januar
2016 - S 17 AS 1887/15 ER -

- 1 BvR 893/16 -,

V. 1. des Herrn N…,

2. der Frau N…,

gegen a) den Beschluss des Sozialgerichts Frankfurt (Oder) vom 21. März 2016 -
S 17 AS 262/16 ER RG -,

b) den Beschluss des Sozialgerichts Frankfurt (Oder) vom 26. Januar
2016 - S 17 AS 1924/15 ER -

- 1 BvR 910/16 -

hat die 3. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts durch

den Vizepräsidenten Kirchhof,

den Richter Masing

und die Richterin Baer

gemäß § 93b in Verbindung mit § 93a BVerfGG in der Fassung der
Bekanntmachung vom 11. August 1993 (BGBl I S. 1473)
am 8. Juni 2016 einstimmig beschlossen:
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Die Verfassungsbeschwerden werden nicht zur Entscheidung ange-
nommen.

G r ü n d e :

Die Verfassungsbeschwerden, die sozialgerichtliche Entscheidungen des einstwei-
ligen Rechtsschutzes und über Anhörungsrügen zum Gegenstand haben, sind nicht
nach § 93a Abs. 2 BVerfGG zur Entscheidung anzunehmen, weil sie keine Aussicht
auf Erfolg haben.

1. Die Rügen einer Verletzung von Art. 3 Abs. 1, Art. 19 Abs. 4 und Art. 103 Abs. 1
GG genügen nicht den Anforderungen an die Substantiierung einer Verfassungsbe-
schwerde aus § 23 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1, § 92 BVerfGG. Die Bescheide über die
Bewilligung und Teilablehnung von Arbeitslosengeld II wurden nicht vorgelegt, ihr In-
halt unvollständig dargelegt und nicht detailliert geschildert, welche vom Jobcenter
nicht berücksichtigten Ausgaben für Unterkunft und Heizung glaubhaft gemacht wur-
den. Damit ist eine Prüfung, ob das Sozialgericht mit Blick auf den Anordnungsgrund
für eine Eilentscheidung die Bedeutung und Tragweite von Grundrechten grundle-
gend verkannt hat, nicht möglich. Die Verfassungsbeschwerden setzen sich zudem
nur unzureichend mit den Gründen der angegriffenen Entscheidungen auseinander;
nicht aufgezeigt wird insbesondere, dass tatsächliches Vorbringen entweder über-
haupt nicht zur Kenntnis genommen oder im Rahmen der fachgerichtlichen Entschei-
dung nicht erwogen worden ist.

2. Da eine Verletzung des Rechts aus Art. 103 Abs. 1 GG nach den Darlegungen in
den Verfassungsbeschwerden nicht möglich erscheint, ist ihre Annahme auch hin-
sichtlich der Beschlüsse, mit denen die Anhörungsrügen verworfen wurden, nicht ge-
boten.

Allerdings begegnet die vom Sozialgericht vertretene Auffassung, im einstweiligen
Rechtsschutz sei die Anhörungsrüge gegen Endentscheidungen bereits dann un-
statthaft, wenn es im Hauptsacheverfahren noch zu einer Korrektur kommen könne,
erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken. Es ist vielmehr davon auszugehen,
dass auch zur Wahrung der Subsidiarität einer Verfassungsbeschwerde gegen eine
fachgerichtliche Entscheidung des einstweiligen Rechtsschutzes vorher gegebenen-
falls eine Anhörungsrüge zu erheben (vgl. aus der jüngeren Rechtsprechung BVerfG,
Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats vom 19. August 2015 - 1 BvR 1917/15 -,
www.bverfg.de; Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Senats vom 17. Juli 2015 - 2
BvR 1245/15 -, www.bverfg.de) und diese regelmäßig statthaft ist. Dies folgt aus dem
Rechtsstaatsprinzip in Verbindung mit Art. 103 Abs. 1 GG. Der Rechtsweg steht im
Rahmen des allgemeinen Justizgewährungsanspruchs auch dafür offen, eine be-
hauptete Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör durch ein Gericht zu über-
prüfen (vgl. BVerfGE 107, 395 <401>). Der Gesetzgeber darf einen solchen Rechts-
behelf zwar auf die Überprüfung des nach Art. 103 Abs. 1 GG verfassungsrechtlich
Gebotenen beschränken. Ist die behauptete Rechtsverletzung im Verfahren des
einstweiligen Rechtsschutzes erfolgt, darf er auch vorsehen, das rechtliche Gehör im
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Hauptsacheverfahren nachzuholen, sofern dadurch keine unzumutbaren Nachteile
für die Rechtsverfolgung im Übrigen zu erwarten sind (vgl. BVerfGE 107, 395
<412 f.>). Der Gesetzgeber darf zudem Vorkehrungen gegen die missbräuchliche
Nutzung dieses Rechtsbehelfs treffen, soweit dies eine tatsächlich wirksame gericht-
liche Kontrolle nicht in einer die Rechtsschutzsuchenden unzumutbaren, aus Sach-
gründen nicht mehr zu rechtfertigenden Weise erschwert (vgl. BVerfGE 107, 395
<413> unter Bezugnahme auf BVerfGE 88, 118 <123 f.>; 101, 397 <408>). Ein ge-
nereller Ausschluss der Anhörungsrüge gegenüber Endentscheidungen im einstwei-
ligen Rechtsschutz folgt daraus aber nicht. Einen solchen hat der Gesetzgeber in der
Regelung der Statthaftigkeit der Anhörungsrüge in § 178a SGG bewusst nicht vorge-
nommen (vgl. BTDrucks 15/3706, S. 14).

Von einer weiteren Begründung wird nach § 93d Abs. 1 Satz 3 BVerfGG abgese-
hen.

Diese Entscheidung ist unanfechtbar.

Kirchhof Masing Baer
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